
STADT TWISTRINGEN 
AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 

Bauleitplanung der Stadt Twistringen – 39. Änderung des Flächennutzungsplanes (Darstellung 

von Beschleunigungsgebieten für Windenergie an Land) 

hier: Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Twistringen hat in seiner Sitzung am 13.11.2025 die Aufstellung 

der 39. Änderung des Flächennutzungsplanes (Darstellung von Beschleunigungsgebieten für Wind-

energie an Land) beschlossen. Dieser Aufstellungsbeschluss umfasste die Geltungsbereiche der seit 

dem 19.12.2024 wirksamen 27. und 28. Änderung des Flächennutzungsplanes. In seiner Sitzung am 

19.03.2026 hat der Verwaltungsausschuss beschlossen, den Aufstellungsbeschluss vom 13.11.2025 um 

die Geltungsbereiche der seit dem 02.02.2026 wirksamen 29., 31. und 37. Änderung des Flächennut-

zungsplanes zu ergänzen.  

Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 

Bei den vorgenannten wirksamen Änderungen des Flächennutzungsplanes handelt es sich um die Dar-

stellung von Windenergiegebieten, die nunmehr zusätzlich gemäß § 249c BauGB als Beschleunigungs-

gebiete für Windenergie an Land ausgewiesen werden sollen. 

Geltungsbereich  

Der Geltungsbereich der 39. Flächennutzungsplanänderung umfasst die nachstehend beschriebenen 5 

Teilbereiche. Diese sind aus den jeweiligen Abbildungen gestrichelt schwarz umrandet ersichtlich.  

Teilbereich 1: 

Entspricht dem Geltungsbereich der wirksamen 27. Änderung des Flächennutzungsplanes  

(Ortschaft Abbenhausen) bestehend aus zwei Teilbereichen 

 



Teilbereich 2: 

Entspricht dem Geltungsbereich der wirksamen 28. Änderung des Flächennutzungsplanes  

(Ortschaften Altenmarhorst, Natenstedt und Twistringen) 

 
 



Teilbereich 3: 

Entspricht dem Geltungsbereich der wirksamen 29. Änderung des Flächennutzungsplanes  

(Gemarkung Rüssen – Ortschaft Natenstedt) bestehend aus zwei Teilbereichen 

 



Teilbereich 4: 

Entspricht dem Geltungsbereich der wirksamen 31. Änderung des Flächennutzungsplanes  

(Ortschaft Abbenhausen) 

 



 

Teilbereich 5: 

Entspricht dem Geltungsbereich der wirksamen 37. Änderung des Flächennutzungsplanes  

(Gemarkung Rüssen – Ortschaft Natenstedt) 

 
 

Weiteres Verfahren 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit findet zu einem späteren Zeitpunkt statt. Diese wird ge-

sondert öffentlich bekannt gemacht. 

 

Twistringen, den 26.03.2026  

Der Bürgermeister 

gez. J. Bley 


